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Bericht: 
 
 
A. Allgemeines 
 
Der Landtag hatte den Gesetzentwurf der Landesregierung – Gesetz zur Änderung 
besoldungsrechtlicher und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2016 – (Drucksa-
che 6/5023) in seiner 34. Sitzung am 29. September 2016 zur Vorbereitung einer 
Beschlussempfehlung an den Ausschuss für Haushalt und Finanzen (Federführung) 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Inneres und Kommunales überwiesen. 
 
Der Ausschuss für Inneres und Kommunales befasste sich in seiner Sitzung am 
3. November 2016 und abschließend in seiner 25. Sitzung am 8. Dezember 2016 mit 
dem Gesetzentwurf. Er beteiligte sich an der vom federführenden Ausschuss veran-
stalteten Anhörung und leitete dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen schließlich 
seine Stellungnahme (vgl. Anlage 4) zu. 
 
Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen befasste sich in seiner 26. Sitzung am 
13. Oktober 2016, in seiner 27. Sitzung am 23. November 2016 und abschließend in 
seiner 29. Sitzung am 25. November 2016 mit dem Gesetzentwurf. 
 
 
B. Beratung 
 
Angesichts der komplexen besoldungs- und versorgungsrechtlichen Materie ent-
schied der Ausschuss für Haushalt und Finanzen sich einstimmig dafür, Vertreterin-
nen und Vertreter der folgenden Verbände und Vereine anzuhören: 
 
- Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin-Brandenburg, 
- DBB Beamtenbund und Tarifunion, Landesverband Brandenburg, 
- Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Brandenburg, 
- Deutsche Justiz-Gewerkschaft, Landesverband Brandenburg e.V., 
- Neue Richtervereinigung e. V., Landesverband Berlin/Brandenburg, 
- Deutscher Richterbund, Landesverband Brandenburg e. V., 
- Städte- und Gemeindebund Brandenburg und 
- Landkreistag Brandenburg e. V. 
 
Neben dem Gesetzentwurf wurde den Angehörten auch der Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (vgl. Anlage 3), der dem Ausschuss bereits am 
13. Oktober 2016 vorlag, zur Bewertung zugeleitet. Die von ihnen vorgebrachten Kri-
tiken zu dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag waren sowohl positiver als 
auch negativer Natur. Ihre Stellungnahmen wurden umfassend erörtert und flossen in 
die Meinungsbildung ein. 
 
Zur schlussendlichen Beratung lagen dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen drei 
Änderungsanträge und ein Vorschlag des Abgeordneten Petke (CDU) in Bezug auf 
rechtsförmliche Änderungserfordernisse vor. 
 
Mit Blick auf den Haushaltsgesetzentwurf 2017/2018 hatte der Ausschuss für Haus-
halt und Finanzen einstimmig beschlossen, dem Landtag mit der Beschlussempfeh-
lung zum Einzelplan 13 (Drucksache 6/5513) die Änderung des Stellenplans des 
Landesrechnungshofes insoweit vorzuschlagen, als das Amt „Direktorin, Direktor 
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beim Landesrechnungshof – mit mindestens zwei Prüfungsgebieten“ mit der Wertig-
keit der Besoldungsgruppe B 5 auszubringen sei. Damit entfiele das Amt „Direktorin, 
Direktor beim Landesrechnungshof“ mit der Besoldungsgruppe B 4. Der diesbezügli-
che einstimmig angenommene gemeinsame Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzentwurfes zur Änderung besoldungsrechtlicher und ver-
sorgungsrechtlicher Vorschriften 2016 (vgl. Anlage 2) reflektiert dies und legt die 
Grundlage dafür, dass die entsprechenden Beförderungen ab dem 1. Januar 2017 
tatsächlich vollzogen werden können. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht. Dass dieses Amt 
künftig in die Besoldungsgruppe B 4 (statt bisher B 3) eingestuft werden soll, fand 
ebenfalls große Zustimmung. Dieser Änderungsantrag entstand während der Bera-
tung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen. 
 
Ziel des Änderungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war, die Ein-
stufung der Wachtmeisterinnen und Wachtmeister an den Gerichten des Landes 
Brandenburg zu verändern und damit eine Aufstiegsperspektive für sie zu schaffen. 
Einige Angehörte schilderten den Ausschussmitgliedern, inwieweit sich der Beruf des 
Wachtmeisters in den vergangenen Jahren verändert hat und in welcher Weise er 
anspruchsvoller geworden ist. Sie hielten eine Einstufung in die Besoldungsgruppe 
A 6 für gerechtfertigt und angemessen. Dieser Änderungsantrag wurde mit fünf Ja-
stimmen und sechs Neinstimmen abgelehnt mit der Begründung, dass es noch ein-
mal einer vertieften inhaltlichen Prüfung, bei der vor allem auch die Schulabschlüsse 
und beruflichen Qualifikationen im Vergleich mit anderen Besoldungsgruppen einer 
Betrachtung unterzogen werden müssten, bedürfe. 
 
Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen beschloss schließlich mit sechs Jastim-
men, einer Gegenstimme und bei vier Stimmenthaltungen, dem Landtag die Annah-
me des Gesetzentwurfs der Landesregierung in der vom federführenden Ausschuss 
einschließlich der sich in der anliegenden Gegenüberstellung spiegelnden rechts-
förmlichen Korrekturen beschlossenen Fassung zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sven Petke 
Berichterstatter und 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Haushalt und Finanzen 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Synoptische Gegenüberstellung 
Anlage 2: Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LIN-

KE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Anlage 3: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Anlage 4: Stellungnahme des Ausschusses für Inneres und Kommunales 
 



 Anlage 1   

Entwurf der Landesregierung Beschluss des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen 

Gesetzentwurf für ein Gesetzentwurf für ein 

Gesetz zur Änderung besoldungs-
rechtlicher und versorgungsrechtli-

cher Vorschriften 2016 

Gesetz zur Änderung besoldungs-
rechtlicher und versorgungsrechtli-

cher Vorschriften 2016 

Vom ... Vom ... 

Der Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Der Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Brandenburgischen 
Besoldungsgesetzes 

Änderung des Brandenburgischen 
Besoldungsgesetzes 

Das Brandenburgische Besoldungsge-
setz vom 20. November 2013 (GVBl. I 
Nr. 32 S. 2, Nr. 34), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Januar 
2016 (GVBl. I Nr. 5 S. 14) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Brandenburgische Besoldungsge-
setz vom 20. November 2013 (GVBl. I 
Nr. 32 S. 2, Nr. 34), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Januar 
2016 (GVBl. I Nr. 5 S. 14) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 15 Absatz 1 Satz 2 wird das 
Wort „Prozent“ durch das Wort 
„Prozentpunkten“ ersetzt. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 18 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Eine Funktion kann bis zu drei 
Ämtern einer Laufbahngruppe, 
in obersten Landesbehörden al-
len Ämtern einer Laufbahn-
gruppe zugeordnet werden.“ 

 

b) Nach Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 
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„Abweichend von Satz 2 kön-
nen die Funktionen der Beam-
tinnen und Beamten in der 
Laufbahn des gehobenen Jus-
tizdienstes allen Ämtern ihrer 
Laufbahngruppe zugeordnet 
werden, soweit Aufgaben nach 
dem Rechtspflegergesetz in 
sachlicher Unabhängigkeit 
wahrgenommen werden.“ 

 

3. § 24 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt 
gefasst:  

3. u n v e r ä n d e r t  

„Dies gilt nicht für die obersten 
Landesbehörden, für die Gemein-
den und Gemeindeverbände, für 
den Kommunalen Versorgungsver-
band Brandenburg, für Lehrerinnen, 
Lehrer und pädagogisches Hilfs-
personal an öffentlichen Schulen 
und Hochschulen, für Beamtinnen 
und Beamte des Schulaufsichts-
dienstes sowie für Lehrkräfte an 
verwaltungsinternen Fachhoch-
schulen.“ 

 

4. § 35 Absatz 2 bis 5 wird wie folgt 
gefasst: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„(2) Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge sind ruhegehalt-
fähig, soweit sie unbefristet gewährt 
und jeweils mindestens zwei Jahre 
bezogen worden sind. Befristet ge-
währte und jeweils mindestens für 
die Dauer von zehn Jahren bezo-
gene Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge können bei wie-
derholter Vergabe für ruhegehaltfä-
hig erklärt werden. Bei mehreren 
befristeten Leistungsbezügen, die 
für ruhegehaltfähig erklärt worden 
sind, wird der für die Beamtin oder 
den Beamten günstigste Betrag als 
ruhegehaltfähiger Dienstbezug be-
rücksichtigt. 
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(3) Unbefristet und befristet ge-
währte Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge sind bis zur Höhe 
von zusammen 40 Prozent des je-
weiligen Grundgehalts nach Maß-
gabe des Absatzes 2 ruhegehaltfä-
hig. Abweichend davon können Be-
rufungs- und Bleibe-
Leistungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge über den Pro-
zentsatz nach Satz 1 hinaus zu-
sammen höchstens für 

 

1. 2,5 Prozent der Inhaberinnen 
und Inhaber von W 2- oder W 
3-Planstellen bis zur Höhe von 
50 Prozent des Grundgehalts, 

 

2. 2,5 Prozent der Inhaberinnen 
und Inhaber von W 2- oder W 
3-Planstellen bis zur Höhe von 
60 Prozent des Grundgehalts, 

 

3. 1,6 Prozent der Inhaberinnen 
und Inhaber von W 2- oder W 
3-Planstellen bis zur Höhe von 
80 Prozent des Grundgehalts 

 

für ruhegehaltfähig erklärt werden.  
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(4) Funktions-Leistungsbezüge 
sind in Höhe von 25 Prozent ruhe-
gehaltfähig, soweit sie mindestens 
fünf Jahre zugestanden haben; sie 
sind in Höhe von 50 Prozent ruhe-
gehaltfähig, soweit sie mindestens 
zehn Jahre zugestanden haben. 
Tritt die Inhaberin oder der Inhaber 
des Funktions-Leistungsbezugs 
während oder mit Ablauf der Amts-
zeit aus dem Beamtenverhältnis auf 
Zeit in den Ruhestand, ist der Leis-
tungsbezug in voller Höhe ruhe-
gehaltfähig, wenn der Beamtin oder 
dem Beamten das Amt mindestens 
zwei Jahre übertragen war. Treffen 
ruhegehaltfähige Berufungs- und 
Bleibe-Leistungsbezüge oder be-
sondere Leistungsbezüge mit Funk-
tions-Leistungsbezügen zusam-
men, wird nur der bei der Berech-
nung des Ruhegehalts für die Be-
amtin oder den Beamten günstigere 
Betrag als ruhegehaltfähiger 
Dienstbezug berücksichtigt. 

 

(5) In den Fällen einer Beurlau-
bung unter Wegfall der Besoldung, 
die öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, kön-
nen von der Hochschule gewährte 
oder in der Berufungsvereinbarung 
zugesagte Leistungsbezüge nach 
den Absätzen 2 und 4 auch dann 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, wenn sie infolge der Beur-
laubung nicht bezogen wurden und 
ein Versorgungszuschlag gezahlt 
worden ist.“ 

 

5. § 46 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Folgender Absatz 2 wird ange-
fügt: 
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„(2) Die Landesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Gewährung einer 
Ausgleichszahlung in Höhe der 
zum Zeitpunkt des Ausgleichs-
anspruchs geltenden Sätze der 
Mehrarbeitsvergütung für Be-
amtinnen und Beamte zu re-
geln, bei denen ein Arbeitszeit-
ausgleich aus einer langfristi-
gen ungleichmäßigen Vertei-
lung der Arbeitszeit, während 
der eine von der für sie jeweils 
geltenden regelmäßigen Ar-
beitszeit abweichende Arbeits-
zeit festgelegt wurde, nicht oder 
nur teilweise möglich ist. Ab-
weichend von Satz 1 ist Beam-
tinnen und Beamten mit ermä-
ßigter Arbeitszeit für die bis 
zum Umfang der regelmäßigen 
Arbeitszeit zusätzlich geleistete 
Arbeit anstelle einer Aus-
gleichszahlung in Höhe der 
Sätze der Mehrarbeitsvergü-
tung eine Ausgleichszahlung in 
Höhe der Besoldung zu gewäh-
ren, auf die eine Beamtin oder 
ein Beamter mit entsprechend 
anteilig erhöhter Arbeitszeit im 
Zeitraum der zusätzlich geleis-
teten Arbeit Anspruch gehabt 
hätte.“ 

 

6. In § 48 Absatz 1 Satz 3 werden 
nach dem Wort „Sonderzuschläge“ 
die Wörter „nach Satz 2“ eingefügt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Die Anlage 1 (Besoldungsordnun-
gen A und B) wird wie folgt geän-
dert: 

7. Die Anlage 1 (Besoldungsordnun-
gen A und B) wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt 
gefasst: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„Besoldungsordnungen A und B 
(BbgBesO A und B)“. 
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b) In der Besoldungsgruppe A 10 
wird die Amtsbezeichnung 
„Amtsinspektorin, Amtsinspek-
tor 1)“ wie folgt gefasst: 

b) u n v e r ä n d e r t  

„Amtsinspektorin, Amtsin-
spektor 1)“. 

 

c) In der Besoldungsgruppe A 11 
wird die Amtsbezeichnung 
„Amtsinspektorin, Amtsinspek-
tor 1)“ wie folgt gefasst: 

c) u n v e r ä n d e r t  

„Amtsinspektorin, Amtsin-
spektor 1)“. 

 

d) In der Besoldungsgruppe A 14 
wird die Amtsbezeichnung 
„Oberamtsrätin, Oberamtsrat 4)“ 
wie folgt gefasst: 

d) u n v e r ä n d e r t  

„Oberamtsrätin, Oberamts-
rat 4)“. 

 

e) Die Besoldungsgruppe A 15 
wird wie folgt geändert: 

e) u n v e r ä n d e r t  

aa) Die Amtsbezeichnungen 
„Kanzlerin, Kanzler der 
Fachhochschule Branden-
burg“, „Kanzlerin, Kanzler 
der Fachhochschule der 
Polizei“, „Kanzlerin, Kanzler 
der Fachhochschule Pots-
dam“, „Kanzlerin, Kanzler 
der Hochschule für Film 
und Fernsehen“, „Kanzlerin, 
Kanzler der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (FH)“ und 
„Kanzlerin, Kanzler der 
Technischen Hochschule 
Wildau (FH)“ werden durch 
die Amtsbezeichnung 
„Kanzlerin, Kanzler der … 
8)“ ersetzt. 

 

bb) Folgende Fußnote 8 wird 
angefügt: 
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„8) Der Amtsbezeichnung ist 
ein Zusatz beizufügen, der 
auf die Hochschule hin-
weist, der die Amtsinhabe-
rin oder der Amtsinhaber 
angehört.“ 

 

f) Die Besoldungsgruppe A 16 
wird wie folgt geändert: 

f) u n v e r ä n d e r t  

aa) Nach dem Abschnitt „Lei-
tende Akademische Direk-
torin, Leitender Akademi-
scher Direktor“ wird folgen-
der Abschnitt eingefügt: 

 

„Landeskriminaldirektorin, 
Landeskriminaldirektor oder 
Landespolizeidirektorin, 
Landespolizeidirektor 

 

- als Referatsleiterin oder 
Referatsleiter für polizeili-
che Einsatz- oder Kriminali-
tätsangelegenheiten im für 
Inneres zuständigen Minis-
terium - 2)“. 

 

bb) Fußnotenhinweis 4 bei dem 
Abschnitt „Ministerialrätin, 
Ministerialrat" wird Fußno-
tenhinweis 2. 

 

cc) Fußnote 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„2) Soweit nicht in der Be-
soldungsgruppe B 2.“ 

 

dd) Fußnote 4 wird gestrichen.  

ee) Fußnotenhinweis 5 bei der 
Amtsbezeichnung „Muse-
umsdirektorin und Profes-
sorin, Museumsdirektor und 
Professor“ und Fußnote 5 
werden Fußnotenhinweis 4 
und Fußnote 4. 
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g) Die Besoldungsgruppe B 2 wird 
wie folgt geändert: 

g) u n v e r ä n d e r t  

aa) Nach dem Abschnitt „Direk-
torin, Direktor der General-
verwaltung der Stiftung 
Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg“ 
wird die Amtsbezeichnung 
„Direktorin, Direktor der 
Zentralen Ausländerbehör-
de“ eingefügt. 

 

bb) Dem Abschnitt „Direktorin, 
Direktor des Brandenburgi-
schen Landesbetriebes für 
Liegenschaften und Bauen“ 
wird folgender Spiegelstrich 
angefügt: 

 

„- als Leiterin oder Leiter 
eines Bereichs - 4)“. 

 

cc) Nach der Amtsbezeichnung 
„Kanzlerin, Kanzler der Eu-
ropa-Universität Frankfurt 
(Oder)“ wird folgender Ab-
schnitt eingefügt: 

 

„Landeskriminaldirektorin, 
Landeskriminaldirektor oder 
Landespolizeidirektorin, 
Landespolizeidirektor 

 

- als Referatsleiterin oder 
Referatsleiter für polizeili-
che Einsatz- oder Kriminali-
tätsangelegenheiten im für 
Inneres zuständigen Minis-
terium - 1)“. 

 

dd) Die Fußnotenhinweise 3 bei 
den Amtsbezeichnungen 
„Leitende Kriminaldirekto-
rin, Leitender Kriminaldirek-
tor“ und „Leitende Polizeidi-
rektorin, Leitender Polizeidi-
rektor“ werden jeweils die 
Fußnotenhinweise 1. 
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ee) Der Abschnitt „Ministerialrä-
tin, Ministerialrat 3)“ wird wie 
folgt gefasst: 

 

„Ministerialrätin, Ministerial-
rat  

 

- bei einer obersten Lan-
desbehörde - 1)“. 

 

ff) Der Abschnitt „Vizepräsi-
dentin, Vizepräsident 4)“ 
wird wie folgt gefasst: 

 

„Vizepräsidentin, Vizepräsi-
dent  

 

- als die ständige Vertrete-
rin oder der ständige Ver-
treter einer oder eines in 
Besoldungsgruppe B 5 ein-
gestuften Leiterin oder Lei-
ters einer Dienststelle oder 
sonstigen Einrichtung - 3)“. 

 

gg) Fußnote 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„1) Soweit nicht in der Be-
soldungsgruppe A 16.“ 

 

hh) Fußnote 3 wird gestrichen.  

ii) Fußnote 4 wird Fußnote 3.   

jj) Folgende neue Fußnote 4 
wird angefügt: 

 

„4) Für dieses Amt kann ei-
ne Stelle ausgebracht wer-
den.“ 

 

h) Die Besoldungsgruppe B 3 wird 
wie folgt geändert: 

h) Die Besoldungsgruppe B 3 wird 
wie folgt geändert: 

aa) Die Amtsbezeichnungen 
„Direktorin, Direktor beim 
Polizeipräsidium 1)“ und „In-
spekteurin, Inspekteur der 
Polizei“ werden gestrichen. 

aa) u n v e r ä n d e r t  
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 bb) Der Abschnitt „Landesbe-
auftragte, Landesbeauftrag-
ter für den Datenschutz und 
für das Recht auf Aktenein-
sicht“ wird gestrichen. 

bb) Nach dem Abschnitt „Minis-
terialrätin, Ministerialrat“ 
wird die Amtsbezeichnung 
„Polizeivizepräsidentin, Po-
lizeivizepräsident“ einge-
fügt. 

cc) u n v e r ä n d e r t  

cc) Der Abschnitt „Vizepräsi-
dentin, Vizepräsident 2)“ 
wird wie folgt gefasst: 

dd) u n v e r ä n d e r t  

„Vizepräsidentin, Vizepräsi-
dent  

 

- als die ständige Vertrete-
rin oder der ständige Ver-
treter einer oder eines in 
Besoldungsgruppe B 6 oder 
B 7 eingestuften Leiterin 
oder Leiters einer Dienst-
stelle oder sonstigen Ein-
richtung - 1)“. 

 

dd) Fußnote 1 wird gestrichen. ee) u n v e r ä n d e r t  

ee) Fußnote 2 wird Fußnote 1.  ff) u n v e r ä n d e r t  

 i) Die Besoldungsgruppe B 4 wird 
wie folgt geändert:  

 aa) Der Abschnitt „Direktorin, 
Direktor beim Landesrech-
nungshof - mit mindestens 
zwei Prüfungsgebieten“ 
wird gestrichen. 
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 bb) Nach dem Abschnitt „Gene-
raldirektorin und Professo-
rin, Generaldirektor und 
Professor der Stiftung 
Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg“ 
wird folgender Abschnitt 
eingefügt: 

 „Landesbeauftragte, Lan-
desbeauftragter für den Da-
tenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht“. 

 j) Die Besoldungsgruppe B 5 wird 
wie folgt geändert: 

 Nach dem Abschnitt „Erste Di-
rektorin, Erster Direktor der 
Deutschen Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg“ wird fol-
gender Abschnitt eingefügt: 

 „Direktorin, Direktor beim Lan-
desrechnungshof - mit mindes-
tens zwei Prüfungsgebieten“. 

8. In der Anlage 2 (Besoldungsord-
nung W) wird die Überschrift wie 
folgt gefasst: 

8. u n v e r ä n d e r t  

„Besoldungsordnung W (BbgBesO 
W)“. 

 

9. In der Anlage 3 (Besoldungsord-
nung R) wird die Überschrift wie 
folgt gefasst: 

9. u n v e r ä n d e r t  

„Besoldungsordnung R (BbgBesO 
R)“. 

 

10. In der Anlage 8 (Amtszulagen, Stel-
lenzulagen, Zulagen, Vergütungen), 
gültig vom 1. Juni 2015 bis 30. Juni 
2016 und gültig ab 1. Juli 2016, 
werden jeweils die Wörter „A 12, 
Fußnote 2 und 4“ durch die Wörter 
„A 12, Fußnote 2 und 5“ ersetzt. 

10. u n v e r ä n d e r t  



 12   

Entwurf der Landesregierung Beschluss des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Brandenburgischen 
Beamtenversorgungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

Dem § 85 des Brandenburgischen Be-
amtenversorgungsgesetzes vom 20. 
November 2013 (GVBl. I Nr. 32 S. 77), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 25. September 2015 (GVBl. I 
Nr. 26 S. 3) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 6 angefügt: 

 

„(6) Für Beamtinnen und Beamte, die 
nach § 133 Absatz 3 Satz 1 des Lan-
desbeamtengesetzes mit dem vollende-
ten 65. Lebensjahr in den Ruhestand 
treten, finden die §§ 26 und 73 entspre-
chend Anwendung mit der Maßgabe, 
dass die vorübergehende Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes 0,5 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je 
zwölf Kalendermonate beträgt.“ 

 

Artikel 3 Artikel 3 

Weitere Änderung des Brandenbur-
gischen Beamtenversorgungsgeset-

zes 

Weitere Änderung des Brandenbur-
gischen Beamtenversorgungsgeset-

zes 

Das Brandenburgische Beamtenver-
sorgungsgesetz vom 20. November 
2013 (GVBl. I Nr. 32 S. 77), das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Brandenburgische Beamtenver-
sorgungsgesetz vom 20. November 
2013 (GVBl. I Nr. 32 S. 77), das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zu § 86 wie folgt gefasst: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 86 Ausgleichsbetrag für Kommu-
nale Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit“. 
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2. In § 13 Absatz 3 Satz 2 werden 
nach dem Wort „Dienstbehörde“ die 
Wörter „im Einvernehmen mit dem 
für das Beamtenversorgungsrecht 
zuständigen Ministerium“ eingefügt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 14 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird 
wie folgt gefasst: 

 

„3. einer Beurlaubung unter 
Wegfall der Besoldung; die 
Zeit einer Beurlaubung un-
ter Wegfall der Besoldung 
kann berücksichtigt werden, 
wenn ein Versorgungszu-
schlag in Höhe von 30 Pro-
zent der ohne die Beurlau-
bung jeweils zustehenden 
ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge gezahlt wurde und 
wenn spätestens bei Been-
digung des Urlaubs schrift-
lich zugestanden worden 
ist, dass dieser öffentlichen 
Belangen oder dienstlichen 
Interessen dient; das für 
das Beamtenversorgungs-
recht zuständige Ministeri-
um kann Ausnahmen zu-
lassen,“. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geän-
dert: 

 

aa) In Nummer 4 wird der 
Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

 

bb) Folgende Nummer 5 wird 
angefügt: 
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„5. die in einem Rechts-
verhältnis als dienst-
ordnungsmäßig Ange-
stellte oder dienstord-
nungsmäßig Angestell-
ter zurückgelegte 
Dienstzeit.“ 

 

4. In § 15 Satz 1 Nummer 1 werden 
nach den Wörtern „Berufssoldatin, 
Berufssoldat“ ein Komma und die 
Wörter „dienstordnungsmäßig An-
gestellte, dienstordnungsmäßig An-
gestellter“ eingefügt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. In § 17 Satz 1 werden die Wörter 
„oder im Rahmen eines Dienstord-
nungsvertrages“ gestrichen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Dem § 22 wird folgender Absatz 4 
angefügt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„(4) Zeiten einer besonderen Ver-
wendung im Ausland nach § 46 
Absatz 1 Satz 2 können bis zum 
Doppelten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, 
wenn sie insgesamt mindestens 
180 Tage und einzeln ununterbro-
chen mindestens 30 Tage gedauert 
haben.“ 

 

7. In § 25 Absatz 5 Satz 1 wird die 
Angabe „Absatz 3“ durch die Anga-
be „Absatz 4“ ersetzt.  

7. u n v e r ä n d e r t  

8. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

8. u n v e r ä n d e r t  

a) Satz 2 wird aufgehoben.  

b) Der neue Satz 2 wird wie folgt 
gefasst: 

 

„§ 25 Absatz 6 und die §§ 26 
und 27 Absatz 6 sind nicht an-
zuwenden.“ 

 

9. In § 37 Satz 2 werden die Wörter 
„im Sinne von § 74“ gestrichen. 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. § 39 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt 
gefasst: 

10. u n v e r ä n d e r t  

„§ 25 Absatz 6 und die §§ 26 und 
27 Absatz 6 sind nicht anzuwen-
den.“ 

 

11. Dem § 51 Absatz 2 wird folgender 
Satz angefügt: 

11. u n v e r ä n d e r t  

„Sind Versicherungsansprüche zur 
Finanzierung des Erwerbs von 
Wohnungseigentum an eine juristi-
sche Person abgetreten worden, 
wird der Ausgleich für die ausgefal-
lene Versicherung an diese juristi-
sche Person gezahlt, wenn die Ab-
tretung durch die Beamtin oder den 
Beamten dazu gedient hat, eine na-
türliche Person von Zahlungspflich-
ten aufgrund der Finanzierung des 
Wohnungseigentums freizustellen.“ 

 

12. Nach § 62 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

12. u n v e r ä n d e r t  

„Abweichend von Satz 1 sind in den 
Fällen des § 56 als Höchstgrenze 
mindestens die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der 
übernächsten anstelle der von der 
oder dem Verstorbenen tatsächlich 
erreichten Besoldungsgruppe zu-
grunde zu legen.“ 

 

13. § 71 Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt 
gefasst: 

13. u n v e r ä n d e r t  

„Hat eine Beamtin oder ein Beamter 
nach der Berufung in das Beam-
tenverhältnis ein bis zum 31. De-
zember 1991 geborenes Kind erzo-
gen, gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass 
die Kindererziehungszeit zwölf Ka-
lendermonate nach Ablauf des Mo-
nats der Geburt endet.“ 

 

14. § 74 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  
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a) Dem Absatz 2 wird folgender 
Satz angefügt: 

 

„Abweichend von Satz 1 Num-
mer 1 gilt bei Ruhestandsbeam-
tinnen und Ruhestandsbeam-
ten, die wegen Erreichens der 
für sie geltenden Altersgrenze 
oder zu einem späteren Zeit-
punkt in den Ruhestand getre-
ten sind, eine Höchstgrenze 
von 130 Prozent der ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet, mindestens 
ein Betrag in Höhe des Einein-
halbfachen der jeweils ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 4, zuzüglich 
des jeweils zustehenden Fami-
lienzuschlags nach § 69 Absatz 
2.“ 

 

b) Dem Absatz 5 wird folgender 
Satz angefügt: 

 

„Abweichend von Satz 5 wer-
den Einmalzahlungen im Monat 
ihres Zuflusses berücksichtigt.“ 

 

15. § 76 wird wie folgt geändert: 15. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 7 wird wie folgt 
gefasst: 

a) u n v e r ä n d e r t  
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„Renten, Rentenerhöhungen 
und Rentenminderungen, die 
auf § 1587b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs oder § 1 des Ge-
setzes zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich, 
jeweils in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung, 
beruhen, übertragene Anrechte 
nach Maßgabe des Versor-
gungsausgleichsgesetzes vom 
3. April 2009 (BGBl. I S. 700), 
das zuletzt durch Artikel 25 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1768, 1801) 
geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung und 
Zuschläge oder Abschläge 
beim Rentensplitting unter 
Ehegatten nach § 76c des 
Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch bleiben unberücksich-
tigt.“ 

 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch fol-
gende Sätze ersetzt: 

b) u n v e r ä n d e r t  

„Als Höchstgrenze gilt für Ru-
hestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte der Betrag, 
der sich als Ruhegehalt zuzüg-
lich des Familienzuschlags 
nach § 69 Absatz 2 ergeben 
würde, wenn der Berechnung 
zugrunde gelegt werden 

 

1. bei den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen die Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegeh-
alt berechnet, 
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2. als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit die Zeit vom 
vollendeten 17. Lebensjahr 
sowie vor dem 17. Lebens-
jahr tatsächlich abgeleistete 
Dienstzeiten und Pflichtbei-
tragszeiten bis zum Eintritt 
des Versorgungsfalles. 
Diese Zeit erhöht sich um 
Zeiten, um die sich die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit 
erhöht, und die bei der 
Rente berücksichtigten Zei-
ten einer rentenversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit nach 
Eintritt des Versorgungsfal-
les. Nicht berücksichtigt 
werden die in § 64 Absatz 1 
des Landesbeamtengeset-
zes genannten Zeiten mit 
Ausnahme der Zeiten, die 
vor diesen Zeiten zurückge-
legt wurden. 

 

Für Witwen, Witwer, hinterblie-
bene eingetragene Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartner gilt 
als Höchstgrenze der Betrag, 
der sich als Witwen- oder Wit-
wergeld zuzüglich des Famili-
enzuschlags nach 
§ 69 Absatz 2, für Waisen der 
Betrag, der sich als Waisengeld 
zuzüglich des Familienzu-
schlags nach § 69 Absatz 2, 
wenn dieser neben dem Wai-
sengeld gezahlt wird, aus dem 
Ruhegehalt nach Satz 1 Num-
mer 1 ergeben würde.“ 

 

 c) Absatz 3 wird wie folgt geän-
dert: 

 aa) In Nummer 1 wird die An-
gabe „(Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)“ durch die An-
gabe „(Absatz 2 Satz 1)“ 
ersetzt. 
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 bb) In Nummer 2 wird die An-
gabe „(Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)“ durch die An-
gabe „(Absatz 2 Satz 4)“ 
ersetzt. 

16. § 79 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 16. u n v e r ä n d e r t  

„(3) Beim Zusammentreffen von 
Versorgungsbezügen mit Erwerbs- 
oder Erwerbsersatzeinkommen und 
Renten ist § 74 mit der nach § 76 
verbleibenden Gesamtversorgung 
anzuwenden.“ 

 

17. § 84 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 6 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„6. Ist das Verfahren über den 
Versorgungsausgleich vor 
dem 1. Januar 2014 einge-
leitet worden, wird die Kür-
zung des im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Entschei-
dung des Familiengerichts 
zustehenden Ruhegehalts 
nach § 81 bei am 31. De-
zember 2013 vorhandenen 
Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsemp-
fängern erst dann vorge-
nommen, wenn aus der 
Versicherung der berechtig-
ten Ehegattin, des berech-
tigten Ehegatten, der be-
rechtigten eingetragenen 
Lebenspartnerin oder des 
berechtigten eingetragenen 
Lebenspartners eine Rente 
zu gewähren ist.“ 

 

b) Folgende Nummer 7 wird ange-
fügt. 
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„7. Verringern sich die Versor-
gungsbezüge mit Wirkung 
vom 1. Januar 2014 auf-
grund der Erhöhung des 
amtsunabhängigen Min-
destruhegehalts infolge der 
Anrechnung von Renten 
nach § 2 Nummer 9 der 
Beamtenversorgungs-
Übergangsverordnung und 
§ 14 Absatz 5 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in 
der am 31. August 2006 
geltenden Fassung, werden 
sie auch ab dem 1. Januar 
2014 mindestens in der 
Höhe gezahlt, in der sie am 
31. Dezember 2013 zuge-
standen haben.“ 

 

18. § 85 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 2 wird folgender 
Absatz 3 eingefügt: 

 

„(3) Für am 1. Januar 2014 vor-
handene Beamtinnen und Be-
amte ist bei der Berücksichti-
gung von Zeiten als Rechtsan-
wältin oder Rechtsanwalt als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit 
§ 11 des Beamtenversorgungs-
gesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung anzu-
wenden.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 
werden die Absätze 4 bis 7. 

 

c) Folgender Absatz 8 wird ange-
fügt: 
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„(8) Die Zeit der Verwendung 
einer Beamtin oder eines Be-
amten aus dem früheren Bun-
desgebiet zum Zweck der Auf-
bauhilfe in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten 
Gebiet bis zum 31. Dezember 
1995 wird doppelt als ruhegeh-
altfähige Dienstzeit berücksich-
tigt, wenn sie ununterbrochen 
mindestens ein Jahr gedauert 
hat. Satz 1 gilt nicht für eine 
Verwendung, die nach dem 31. 
Dezember 1994 begonnen hat. 
Die Zeit nach Satz 1 sowie 
§ 22 Absatz 2 und 4 wird nicht 
doppelt bei der Berechnung des 
Zeitraumes nach § 25 Absatz 3 
berücksichtigt.“ 

 

19. § 86 wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird wie folgt 
gefasst: 

 

„§ 86 

 

Ausgleichsbetrag für Kom-
munale Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte auf Zeit“. 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „Beamtinnen und Beam-
ten“ durch die Wörter „Wahlbe-
amtinnen und Wahlbeamten“ 
ersetzt. 

 

c) In Absatz 2 werden die Wörter 
„der Beamtin auf Zeit oder dem 
Beamten auf Zeit“ durch die 
Wörter „der Kommunalen 
Wahlbeamtin auf Zeit oder dem 
Kommunalen Wahlbeamten auf 
Zeit“ ersetzt. 

 

d) Nach Absatz 2 wird folgender 
Absatz 3 eingefügt: 
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„(3) Der nach Absatz 2 fiktiv 
ermittelte Ruhegehaltssatz 
vermindert sich beim Zusam-
mentreffen der Versorgung mit 
einer Rente im Sinne von § 76 
um 1,79375 Prozent der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge für 
jedes nach Absatz 2 berück-
sichtigte Jahr.“ 

 

e) Der bisherige Absatz 3 wird 
Absatz 4. 

 

20. In § 88 Absatz 2 werden nach den 
Wörtern „§ 133 des Landesbeam-
tengesetzes“ die Wörter „und 
§ 39 Absatz 7 des Landesbeam-
tengesetzes in der am 8. April 2009 
geltenden Fassung“ eingefügt. 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. Dem § 90 wird folgender Satz an-
gefügt: 

21. u n v e r ä n d e r t  

„Die Beamtenversorgungs-
Übergangsverordnung findet keine 
Anwendung.“ 

 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung der Brandenburgischen 
Stellenobergrenzenverordnung 

Änderung der Brandenburgischen 
Stellenobergrenzenverordnung 

Die Brandenburgische Stellenober-
grenzenverordnung vom 14. Juli 2015 
(GVBl. II Nr. 32) wird wie folgt geändert: 

Die Brandenburgische Stellenober-
grenzenverordnung vom 14. Juli 2015 
(GVBl. II Nr. 32) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Gemeindeverbände“ 
die Wörter „sowie des Kommu-
nalen Versorgungsverbandes 
Brandenburg“ eingefügt. 
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b) In Absatz 2 werden nach dem 
Wort „Hochschulen“ ein Komma 
und die Wörter „für Beamtinnen 
und Beamte des Schulauf-
sichtsdienstes“ eingefügt. 

 

2. In § 4 Nummer 1 wird die Angabe 
„50“ durch die Angabe „60“ ersetzt. 

2. In § 4 Nummer 1 wird die Angabe 
„50 Prozent“ durch die Angabe 
„60 Prozent“ ersetzt. 

Artikel 5 Artikel 5 

Inkrafttreten u n v e r ä n d e r t  

(1) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. 
Januar 2012 in Kraft. 

 

(2) Artikel 3 Nummer 17 Buchstabe a 
und Nummer 18 Buchstabe a und b tritt 
mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in 
Kraft. 

 

(3) Artikel 3 Nummer 14 Buchstabe a 
tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
Kraft. 

 

(4) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. 
Januar 2017 in Kraft.  

 

 



Anlage 2-- 

Ausschuss für Haushalt und Finanzen 
29. Sitzung am 25. November 2016 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion DIE LINKE 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

' 

r  EINGEGANGEN 

2 2. fiüV. 

Erledigt 
	 A4( 

Zum Gesetzentwurf der Landesregierung — Drucksache 615023 
Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften 2016 

Der Ausschuss möge beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

Der Nummer 7 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

1) 	Die Besoldungsgruppe B 4 wird wie folgt geändert: 

Der Abschnitt „Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof — mit mindestens 
zwei Prüfungsgebieten" wird gestrichen. 

«i) 
	

Die Besoldungsgruppe B 5 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Abschnitt „Erste Direktorin, Erster Direktor der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg" wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof — mit mindestens zwei Prü-
fungsgebieten". 

Begründung: 

Zu Buchstabe i: 

Im Zusammenhang mit der Ausbringung des Amtes ,,Direktorin, Direktor beim Lan-
desrechnungshof — mit mindestens zwei Prüfurigsgebieten" in der Besoldungsgruppe 
B 5 kann das Amt „Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof in der Besoldungs-
gruppe B 4 entfallen" 

Zu Buchstahoi: 

Im Hinblick auf die umfangreicheren Aufgabenbereiche der Prüfungsabteilungen so- 
wie der fortschreitenden Ablösung der Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsfüh- 



// Axel Vogel 
fürdie Fraktion BÜNDNIS 90/GRÜNE 

rung und Entwicklung zu mehr qualitativ hochwertigen Prüfungen ist die Ämterbewer-
tung der Direktorinnen und Direktoren beim Landesrechnungshof gemäß dem 
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung nicht mehr sachgerecht. Im Rahmen 
der Prüfungen werden zukünftig auch zielgerichtete Beratungen mehr Raum ein-
nehmen, Der Anspruch an die koordinierende und leitende Tätigkeit einer Direkto-
rin/eines Direktors beim Landesrechnungshof nimmt zu und ist mit der einer Abtei-
lungsleiterin/eines Abteilungsleiters in einem Ministerium vergleichbar, 

Ein länderübergreifender Vergleich zeigt, dass die Direktorinnen/Direktoren mitder-
weile bei zehn von 16 Landesrechnungshöfen nach der Besoldungsgruppe 135" oder 
B 6 besoldet werden. In den neuen Ländern besoldet Sachsen die Direktorinnen 
/Direktoren nach B 6; Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt besolden die 
Direktorinnen/Direktoren nach Besoldungsgruppe B 5. 

Nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung ist daher eine Anhebung der 
Besoldung von Besoldungsgruppe B 4 nach B 5 angezeigt. Gleichzeitig wird die 
Durchlässigkeit in Bezug auf mögliche Wechsel von Abteilungsleitern oberster Lan-
desbehörden erhöht. 

Uwe Schmidt 	 B z 
; 

für die SPD-Fraktion 	 fü 	'U-Fraktion 

Rene Wilke 
für die Fraktion DIE LINKE 



Anlage  3 

Landtag Brandenburg 	SIN N 
MA/ 

1 3:  IM. 2G1/ 77 

1 	7-0j4 17rd 

Anderungsantrag 
Für den Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

6. Wahlperiode 

g 	) 0  

zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher 
und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2016", Drucksache 6/5023 

Artikel_ 1 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Unterpunkt a) werden folgende Unterpunkte b) bis e) eingefügt: 

„b) In der Besoldungsgruppe A 3 wird der Satz ,{Die Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 sind 

nicht besetze aufgehoben. 

c) In der Besoldungsgruppe A 4 werden die Wörter Justizwachtmeisterin, Justizwacht-

meister' gestrichen und die Fussnote 1 aufgehoben. 

cl) In der Besoldungsgruppe A 5 werden die Wörter ,Erste Justizhauptwachtmeisterin, 

Erster Justizhauptwachtmeister' und die Fussnoten 1 und 2 durch folgenden Satz er-
setzt: 

,(Die Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 sind nicht besetze 

e) Die Besoldungsgruppe A 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Besoldungsgruppe A 6 werden dem Wort „Erste" folgende Wörter vorange-
stellt: 

Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister; 

bb) In Fussnote 1 Satz 1 werden die Wärter in den Besoldungsgruppen A 5, A 7' durch 

die Wörter in der Besoldungsgruppe A7' ersetzt. 

cc) In der Fussnote 1 wird der Satz 2 aufgehoben.,' 



2. Die bisherigen Unterpunkte 0 bis 11) werden zu den Unterpunkten 0 bis k). 

Begründung: 

Die Wachtmeisterinnen und Wachtmeister an den Gerichten des Landes Brandenburg 

sind die einzigen Bediensteten im öffentlichen Dienst, die noch in den untersten Besol-

dungsgruppen A 4 und A 5 eingestuft werden - in allen anderen Bereichen des öffentli-

chen Dienstes wurde der Einfache Dienst abgeschafft. Der Änderungsantrag zum Ge-

setzentwurf der Landesregierung zur Änderung der besoklungs- und versorgungsrecht-

lichen Vorschriften führt dazu, dass die Justizvvachtmeister/innen, die derzeit in den 

Besoldungsgruppen A 4 und A 5 eingestuft sind, durch eine Höherstufung in die Besol-

dungsgruppe A 6 eine Aufstiegsperspektive erhalten. 

Wachtmeisterinnen und Wachtmeister sind für die Sicherheit der Gerichtsgebäude ver-
antwortlich. Die Wahrnehmung dieser sensiblen Aufgabe gilt es auch vor dem Hinter-

grund gestiegener Anforderungen angemessen zu besolden. Der Beruf muss auch at 

traktiv bleiben, um auch in der Zukunft qualifizierte Wachtmeister/innen für Branden-

burg gewinnen zu können. Einer rot- roten Landesregierung steht es zudem gut zu Ge-

sicht, im öffentlichen Dienst jegliche Besoldung abzuschaffen, die nur minimal ober-

halb des Arbeitslosengeld [I- Niveaus Liegt. 
/ 

4)(91. Vage 
1t die1 i ktion Bündnis 90/Die Grünen 
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Ausschuss für Inneres 
und Kommunales 

Vorsitzenden 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
Abg. Sven Petke, MdL 

im Hause 

Der Vorsitzende 

  

Datum: 8. Dezember 2016 

Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2016, 

Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 6/5023) - 
Stellungnahme des Ausschusses für Inneres und Kommunales 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

der mitberatende Ausschuss für Inneres und Kommunales hat sich mit dem o. g. Gesetzentwurf 
erstmals in seiner 23. Sitzung am 3. November 2016 befasst. Am 23. November 2016 fand im fe-
derführenden Ausschuss für Haushalt und Finanzen eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzent-

wurf statt. An dieser Anhörung wurde der mitberatende Ausschuss für Inneres und Kommunales 
beteiligt. Der federführende Ausschuss für Haushalt und Finanzen führte seine abschließende Be-
ratung am 25. November 2016 durch. Der mitberatende Ausschuss für Inneres und Kommunales 

beriet den Gesetzentwurf abschließend in seiner 25. Sitzung am 8. Dezember 2016, 

Vor dem Hintergrund des Anhörungsergebnisses und dem Ergebnis der abschließenden Beratung 

im federführenden Ausschuss für Haushalt und Finanzen kündigten die CDU-Fraktion und die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an, zur 2. Lesung des Gesetzentwurfes einen Änderungsan-
trag in den Landtag einzubringen, der darauf abziele, dass die Justizwachtmeisterinnen und Jus-

tizwachtmeister, die derzeit in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 eingestuft seien, durch eine 
Höherstufung in die Besoldungsgruppe A 6 eine Aufstiegsperspektive erhielten. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und DIE LINKE kündigten ebenfalls einen Änderungsantrag zur 
2. Lesung des Gesetzentwurfes im Landtag an. Mit diesem solle zum einen die im Haushalt 
2017/2018 beabsichtigte Bereitstellung von Mitteln für die Zahlung einer Feuerwehrzulage für die 

Ausbilder für den feuerwehrtechnischen Dienst an der LSTE auch besoldungsrechtlich widerge-

spiegelt werden. Zum anderen verfolge der beabsichtigte Änderungsantrag das Ziel, einen zusätz-
lichen Anreiz für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu schaffen, ihre Lebensarbeitszeit freiwillig 

zu verlängern. 

Mit freundlichen Grüß 

Sören Kosanke 

Landtag Brandenburg 
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